
Liebe Steinbergerin, lieber Steinberger! 

Bezirk Schwaz wird zur Corona-Schutzimpfung vorgezogen - Testpflicht bei Ausreise 

In einer Pressekonferenz wurde heute zu Mittag verlautbart, dass die Bevölkerung 
des gesamten Bezirk Schwaz bei der Corona-Schutzimpfung vorgezogen wird. 
Dies ist nach den vielen negativen Schlagzeilen über den Bezirk Schwaz eine sehr 
gute Nachricht.   

◉ Der besonders stark von der südafrikanischen Coronavirus-Variante betroffene       
Bezirk wird komplett mit dem Impfstoff von BioNTech/Pfizer durchgeimpft. 

◉ In Zusammenarbeit mit der EU-Kommission, BioNTech/Pfizer, Bund und Land  
werden 100.000 zusätzliche Impfdosen von BioNTech/Pfizer als Vorauslieferung 
zur Verfügung gestellt. 

◉ Der Bezirk wird zur Forschungsregion. Das Projekt soll national und international 
von Wissenschaftlern begleitet werden. In einer Studie sollen Erkenntnisse zur 
Impfung bei der Südafrika-Mutation gewonnen werden. 

◉ Als Startzeitpunkt für die Impfaktion ist die zweite März-Woche 
(voraussichtlich ab 11. März) anvisiert. Der Impfplan sieht vor, dass ALLEN ab 
dem 18. Lebensjahr im Bezirk Schwaz der Impfstoff angeboten wird. Die 
Anmeldung zur Impfung soll über die Gemeinden erfolgen.  

◉ Sobald wir nähere Informationen über die genaue Abwicklung der 
Schutzimpfung (Anmeldung über Gemeindeamt, genauer Impftermin, Impflokal, 
etc.) haben, geben wir diese umgehend bekannt. Im Anhang findest du den 
Aufklärungs- und Dokumentationsbogen für die COVID-19-Schutzimpfung. Wenn 
du dich für die Impfung anmelden möchtest, bitten wir dich, diesen Bogen in den 
nächsten Tagen auszufüllen und bis spätestens Montag, den 8.3.2021 beim 
Gemeindeamt abzugeben. Wir werden dann die Daten vom Bogen in das Online-
Formular übertragen, ausdrucken und schicken dir dann das vollständig ausgefüllte 
Formular zu. Bitte dieses Formular unterschreiben und zur Impfung mitnehmen. 

◉ Für die Ausreise aus dem Bezirk Schwaz kommt es zu einer Testverpflichtung. 
Wer die Bezirksgrenzen verlassen möchte, benötigt bereits ab morgen Donnerstag  
einen negativen Coronatest. Die Einhaltung der Testverpflichtung wird an den 
Bezirksgrenzen kontrolliert. Die Ausreise-Testpflicht wird voraussichtlich bis zum 
Abschluss der Durchimpfung aufrecht bleiben. 

Coronavirus – Testoffensive „Gurgeltest“: 

In den letzten zwei Wochen haben wir 80 Tests in Steinberg durchgeführt. Bitte nutzt die 

Möglichkeit des kostenlosen Gurgeltests. Solltest du mit Smartphone und Co. nicht vertraut sein, 

kannst du dich gerne im Gemeindeamt melden (Tel. 05248/216). Wir helfen dir bei der 

Durchführung des Tests. Schon vorab ein Dankeschön an ALLE, die sich testen lassen. Wir zählen 

auf dich!  
 



Coronavirus: 

Mit heutigem Stand (Mittwoch, den 03.03.2021) gibt es Gott sei Dank keinen von der Behörde 

bestätigten Erkrankungsfall in Steinberg. „Schau auf dich, schau auf mich.“ 
 

Coronavirus – 2. Teilimpfung der über 80-Jährigen: 

Am Dienstag, den 9.3.2021, um 13:00 Uhr, in der Mehrzweckhalle Achenkirch erhalten die über 

80-Jährigen die zweite Teilimpfung. Die Impfung wird wieder von Dr. Stefan Hofmann 

vorgenommen. Alle, die am 16.2. mit der ersten Teilimpfung geimpft wurden, erhalten mit diesem 

Informationsblatt die persönliche Impfeinladung zur zweiten Teilimpfung. Zur zweiten Teilimpfung 

sind folgende Unterlagen mitzunehmen: 

 Identitätsausweis (Reisepass oder Personalausweis) 

 wenn vorhanden: Impfpass 

 E-Card 

 den unterschriebenen Aufklärungs- und Dokumentationsbogen 

Solltest du noch Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, melde dich einfach beim 

Gemeindeamt (Tel. 05248/216). 
 

Neue Vereinsräumlichkeiten im Feuerwehrgerätehaus: 

Im Feuerwehrhaus entstehen in der leerstehenden Wohnung neue Vereinsräumlichkeiten für die 

Jungbauernschaft/Landjugend und dem Wintersportverein Steinberg. In Anbetracht, dass es seit 

Bestehen der Wohnung nie eine Nachfrage nach diesem Wohnraum gab, freuen wir uns, dass nun 

mit der Idee der beiden Vereine dieser Leerstand einer guten Nutzung zugeführt wird. Die beiden 

Vereine legen beim Umbau selbst Hand an und werden in den nächsten Monaten die 

Räumlichkeiten adaptieren. Der Umbau wird natürlich von der Gemeinde Steinberg begleitet und 

finanziell unterstützt. Mittlerweile sind die Umbauarbeiten bereits voll im Gange. Die Mitglieder 

der Jungbauernschaft/Landjugend und des Wintersportvereines Steinberg sind mit großem Eifer am 

Werk, natürlich unter Einhaltung der Corona-Regeln. Alle Helferinnen und Helfer auf der Baustelle 

werden mindestens 1 x wöchentlich mit dem „Gurgel-Test“ auf Corona getestet. Den beiden 

Vereinen gebührt ein großes Dankeschön für das tolle Engagement. Wir freuen uns schon auf die 

Fertigstellung der neuen Vereinsräumlichkeiten.    
 

Waldbrandgefahr: 

Die Bezirkshauptmannschaft Schwaz hat mit Verordnung und Gültigkeit vom 01.03.2021 bis auf 

weiteres ein Verbot des Feuerentzündens und Rauchens im Wald und in Gefährdungsbereichen 

aufgrund akuter Waldbrandgefahr durch Trockenheit und anhaltenden hohen Temperaturen 

erlassen. Wir bitten um Beachtung und strikte Einhaltung des Verbots.  
 

Langlaufloipe: 

Aufgrund der warmen Frühlingstemperaturen ist nur noch die „Pulverermahd-Loipe“ in Betrieb. 

Falls noch in den nächsten Tagen und Wochen Neuschnee kommen sollte, werden wir auf alle Fälle 

die Pulverermahd-Runde weiter spuren. Genügend Parkmöglichkeiten findest du beim Parkplatz 

„Untere Bergalm“.   
 

Rodelbahn: 

Die Rodelbahn ist nicht mehr in Betrieb.  
 

                             Bleib gesund, dein Bgm. Helmut Margreiter e.h.  

 



AUFKTARUNGS. UND
DOKUMENTATIONSBOGEN

SCH UTZI MPFUNG COVI D.19
DATEN DER ZU IMPFENDEN PERSON

Familienname* Vorname* Titel

Geschlecht*: w m

E Bundesministerium
Soziales, Gesundheit, Pflege
und Konsumentenschutz

Geburtsdatum M,JJJJ

Adresse

Sozialversicherun ummer* alle 10 Ziffe

Stra ausnumme

Telefonnummer E-Mail-Adresse

uL Leiden oder litten Sie in den letzten 7 Tagen an einer akuten Erkrankung oder lnfektion? (2.B. Fieber,

Halsschmerzen andere) Wenn woran?Husten, Schnu

n2 Besteht eine Allergie auf Medikamente oder lnhaltsstoffe von lmpfstoffen
(2.8. Polyethylenglykol)? Wenn ja, welche?

3 Falls derzeit eine lnjektionstherapie gegen allergieauslösende Stoffe durchgeführt wird:
Wann war die letzte Verabreichung? Wann ist die nächste Verabreichung geplant?

tr n

4 Besteht eine angeborene oder erworbene lmmunabwehrschwäche/lmmunerkrankung oder werden
Medikamente eingenommen, die daslmmunsystem schwächen (2.8. Cortison, lmmunsuppressiva,
Zustand nach Organtransplantation)?
Wennja, welche?

5 Wird derzeit eine Chemo- und/oder Bestrahlungstherapie durchgeführt oder besteht
eine Krebserkrankung?

6 Liegen schwere oder chronische Erkrankungen (2.8. Autoimmunerkrankungen, chronisch
vor? Wenn welche?entzündliche Erkrankun des Gehirns oder Rückenm il

7 Wurde vor kurzem eine eingreifende Behandlung (2.8. Operation) durchgeführt? tr u
8 Besteht eine Schwangerschaft? Wenn ja, welche Schwangerschaftswoche?

n n9 Erfolgte in den letzten 4 Wochen eine andere lmpfung? Wenn ja, welche und wann?

10 Werden regelmäßig Medikamente zur BluWerdünnung verabreicht? Wenn ja, welche und wann?

LL Bestanden in der Vergangenheit nach einer lmpfung Beschwerden oder Nebenwirkungen (mit

Ausnahme von leichten Lokalreaktionen wie Rötung, Schwellung, Schmerzen an der Stichstelle oder
leichtes Fieber)?

Gegebenenfalls Name der/des gesetzlichen Vertreterin/gesetzlichen Vertreters

BITTE BEANTWORTEN SIE DIE UNTEN STEHENDEN FRAGEN (Zutreffendes ankreuzen) JA NEIN

* Pflichtfelder für I mpfregister Aufklärungs- und Dokumentationsbogen COVI D-19-lmpfung (2t.12.2O2O)



EI NVERSTANDN ISERKLARUN G

Nach der lmpfung gegen COVID-19 treten oft Reaktionen auf den lmpfstoff auf, die gewöhnlich innerhalb weniger Tage

von selbst wieder enden. An der lmpfstelle können sehr häufig Schmerzen, Rötung und Schwellung auftreten. Darüber

hinaus kann es sehr häufig zu Müdigkeit, Kopf-, Muskel- oder Gelenksschmerzen, Lymphknotenschwellung,

Übett<eit/frbrechen, Frösteln oder Fieber kommen. Sehr häufig bedeutet, dass mehr als 1 von 10 geimpften Personen

betroffen sind. Zu Details wird auf die beiliegende Gebrauchsinformation verwiesen. Sollten Sie weitere Fragen haben,

so wenden Sie sich bitte an lhre Arztin oder lhren Arzt.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich:

dass ich die Gebrauchsinformation zum genannten lmpfstoff gelesen und verstanden habe oder dies für mich

ausreichend erklärt wurde. lch konnte mich dort über mögliche Nebenwirkungen und Umstände, die gegen

meine lmpfung sprechen, informieren.
dass ich Nutzen und Risiko der lmpfung dadurch ausreichend verstehe und daher kein weiteres
persönliches Gespräch benötige,
dass ich mit der Durchführung der kostenlosen Schutzimpfung einverstanden bin, und

dass ich darüber informiert bin, dass die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten im lmpfregister
gemäß Gesundheitstelematikges etz 2OL2 vorgesehen ist (siehe https://www.elga.sv.atldatenschutzerklaerung).

Wenn Sie mit der lmpfung NICHT einverstanden sind oder eine zusätzliche Aufklärung durch eine Arztin/einen Arzt
benötigen, so unterzeichnen Sie diese Einverständniserklärung bitte NICHT.

Bei unmündigen Minderjährigen (Kinder vor Vollendung des 14. Lebensjahres) oder entscheidungsunfähigen Personen ist die
Einwilligung der gesetzlichen Vertretung (Erziehungsberechtigte/Erziehungsberechtigter oder Erwachsenenvertreter/
Vorsorgebevollmächtigter) der zu impfenden Person einzuholen. Jugendliche müssen selbst einwilligen, wenn sie die
Entscheidungsfähigkeit besitzen.

Datum Unterschrift der zu impfenden Person oder der gesetzlichen Vertreterin/des gesetzlichen Vertreters

Für den Fall eventuell auftretender Reaktionen (Übelkeit, Kollaps, Allergie) verbleiben Sie bitte a) lhrer
eigenen Sicherheit nach der lmpfung noch 20 Minuten in Reichweite der Arztin/des Arztes.

trffi
Et45E4

Nebenwirkungsmeldungen können von geimpften Personen/deren Angehörigen durchgeführt werden, lhre
betreuende Arztin/lhr betreuender Arzt und lhre Apothekerin/lhr Apotheker sind sogar dazu verpflichtet.
Wenn Sie bei sich Nebenwirkungen vermuten, wenden Sie sich an lhre Arztin/lhren Arzt oder lhre
Apothekerin/lhren Apotheker, melden Sie diese direkt online unter https://www.basg.gv.at oder kontaktieren
Sie 0800 555 621.

ffiHffi
VON DER IMPFSTETLE AUSZUFÜLLEN

I m pfstel le/Organisation *

(Vertragspartnernummer, wenn vorhanden)

Vereinbarter lmpfstoff* :

! sonstiger lmpfstoff

Chargennummer* (LOT oder Ch.B)

Name der verantwortlichen Arztin/
d es verantwortlichen Arztes*

Raum für ärztliche Anmerkungen

! Vorbereitung durch Dritte

! oberarm links

n oberarm rechts

!aiorutech/Pfizer:BNT162b2 !voderna:mRNA-1273

lmpf-Dosis*: ! 1. oosis ! z. oosis

lmpfdatum*

Name der impfenden Person

(fa I ls abweichend von verantwortl icher Arztin/vera ntwortlichem Arzt)

U nterschrift der verantwortlichen des verantwortlichen Arztes

! Arirgerin/Bürger nicht eindeutig identifizierbar

Aufkl ä rungs- und Dokumentationsbogen COVI D-19-lm pfu ng (2!.L2.2O2O1*Pflichtfelder für lmpfregister


